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Bewilligung zur Berufsausübung als Psychotherapeut für Psychotherapie
an Erich Leu, geboren am 13.10.1968, Heimatort: Luzern

Adresse der Räumlichkeiten: Brunnmattweg 1, 6060 Sarnen. __ RL rn ee

Beginn der Tätigkeit: 1. Dezember 2018
Pensum: 40%

Sachverhalt und Erwägungen:

1. Erich Leu ersucht mit Gesuchsunterlagen vom 13. Dezember 2018 um die Bewilligung zur

Berufsausübung als Psychotherapeut im Kanton Obwalden.

2. Erich Leu verfügt über den Fachtitel als Psychotherapeut der Föderation der Schweizer

Psychologinnen und Psychologen FSP vom 27. April 2013

Erich Leu erfüllt damit die Anforderungen gemäss Art. 34 des Gesundheitsgesetzes vom

3. Dezember 2015, (GDB 810.1) für die Erteilung einer Bewilligung Berufsausübung als

Psychotherapeut.

3. Erich Leu besitzt eine Berufsausübungsbewilligung im Kanton Luzern.

4. Die Räumlichkeiten der Praxis sind am Brunnmattweg 1, 6060 Sarnen.

Das Vorhandensein der zur Berufsausübung notwendigen Räumlichkeiten und Einrichtun-

gen gemäss Art. 39 Abs. 2 Bst. b des Gesundheitsgesetzes (GDB 810.1) vom 3. Dezember

2015 ist gegeben.

5. Der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung gemäss Art. 34 Bst. d ist vorhanden.
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Beschluss:

1. Erich Leu erhält gestützt auf Art. 34 des Gesundheitsgesetzes vom 3. Dezember 2015 eine

Bewilligung zur Berufsausübung als Psychotherapeut.

2. Die Bewilligung berechtigt ausschliesslich zur Berufsausübung im Kanton Obwalden. Sie

verfällt, wenn von ihr nicht innert sechs Monaten nach Erteilung Gebrauch gemacht wird.

Die Frist der Zulassung kann auf Gesuch hin um höchstens sechs Monate verlängert wer-

den.

3. Auf die Erhebung einer Bewilligungsgebühr wird verzichtet.

4. Meldepflicht: Gemäss Art. 34 Abs. 4 des Gesundheitsgesetzes vom 3. Dezember 2015

- (GDB 810.1) sind Tatsachen sowie Änderungen, die den Bewilligungsinhalt betreffen, na-

mentlich die Verlegung, die Wiedereröffnung, die Schliessung der Praxis oder des Betriebs

sowie den Wegfall von Räumlichkeiten für die Berufsausübung, unverzüglich dem Finanz-

departement zu melden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Gesundheitsgesetzge-

bung des Kantons Obwalden.
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Gegen diesen"Entscheid kann gemäss Art. 67 des vom
1997 innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungsrat des Kantons Obwalden Beschwerde

erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet im Doppel einzureichen.

 

Finanzdepartement
Für die Departementsvorsteherin

.

Patrick Csomor

Leiter Gesundheitsamt

Kopie zur Kenntnisnahme an:

-  Kantonsarzt Dr. med. Mario Büttler, Postplatz 1, 6064 Kerns

- AG, Ressort ZSR, Bahnhofstrasse 7, Postfach 3841, 6002 Luzern 2 Universität

Beilagen:

- Gesundheitsgesetz und Ausführungsbestimmungen


